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Außerdem exiſtieren noch gar manche 7 Rochusbüchlein“ für
einzelne Wallfahrtsorte

Mandarini EFnrieo Storia d1 Roeco da Mompellieri
DIU Clebri pestilenze dal 800 810 IX NOStrI AI

(Secç 4.—1 Napoli
Sibire abbéE PA  6 de Roch Paris 1788
Vie du glorieux 006 1ëge 1771

Bertier Histoire de I'Eglise de Franée tom XIII 1327
Pagi FrancC Breviarium RBom Pontif tOM IV VIta

Joannis 29 von Rochus Bruderſchaften die ede iſt
enediet XIV Ie CanOnI Part CAP tom

11 Feſtſchrift zur Einweihung der St Rochuskapelle zu Bingen
Rhein Auguſt 1895 Den erſten Teil bildet da 0

eſtſpie Dichtung von Wilhelm Engelhardt Rektor des Bi en
Konvikts In Dieburg Kompoſitionen von Ferdinand ertzborn Organiſt
und Dirigent Bingen Lebende Bilder geſtellt nach Elgenen Ent
würfen von arl Göbel Qler ainz Der zweite eil vom
Verfaſſer vorliegender Abhandlung, enthält die Geſchichte der alten
0 Kapelle; der dritte von Dekan o

ſeph Engelhardt

Bingen beſchreibt die neue — Rochus Kapelle ihre Architektur thren
Bilderſchmuck und ihre Umgebung Der Anhang enthält Gelegenheits⸗
Gedichte welcher die 0  u Kapelle verherrlicht wird ſowie Erne

Beſchreibung der Einweihungs⸗Feſtlichkeiten. Die herrliche Schrift (im
Kommiſſions⸗ Verlag von Johann Falk Söhne Mainz) iſt
reich illuſtriert.

Heelſorger und oziale rage
on Dr mle Littenweiler bei Freiburg (Baden)

Unſtreitig iſt die Seelſorge Enn Arbeitsgebiet auf dem mit feinem
Verſtändnis individualiſiert werden muß und meiſten gilt dies
wohl von der beichtväterlichen Seelenleitung VE mehr aber das *
dividuum den ſozialen Konnex gezogen wird deſto mehr muß der
Seelſorger und Beichtvater nicht nur Individualpſychologe ſondern
auch Kenner der ſozialen Zuſtände ſein Er muß * nicht die
Uunde zur Selbſtverſtändlichkeit machen und jede 1  1  E Ver
antwortlichkeit des Einzelnen aufzuheben wie dies unſerer Zeit M
übertriebener Verallgemeinerung gewiſſer Konſequenzen der Vererbungs⸗
chre geſchieht, ſondern durch Kenntnis der objektiven
Tatſachen das Handeln des Einzelweſens richtig zu verſtehen nd ab⸗
meſſen können. Die menſchliche Beſtimmung und Grundveranlagungen
leiben dieſelben ewig klar leiben auch die Gebote Gottes aber dem
Kenner des ſozialen und wi  aftlichen Lehens wird der Am des
riſten unſerer Zeit konfliktreicher nd vielſeitiger Manches wird

milder manches ſtrenger alles aber objektiver beurteilen als der
Nurtheologe Was zuſammenhangslos betrachtet Unrecht cheint wird
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EL bei Beurteilung des Einzelfalls vielleicht als kleineres Uebel, manches
agegen wird bei gegebenen Verhältniſſen als Sünde anſehen müſſen
DOran der Unorientierte achtlos vorübergehen würde Beleuchten wir
nun das Angedeutete Hand von Einzelfällen, die, gleich
fiktiw, ſo doch ſtreng der Wirklichkeit entſprechend ind

Die. Pflichten D11 im Lichte ſozialwirtſchaftlicher
Betrachtung.

Zu allen Zeiten Var wohl die ſoziale Not für Einzelne der
Anlaß Jum Bruch mit der eligion. Die Zahl derartiger Fälle
iſt heute aber er abſolut nd relativ geſtiegen. Zu ihrer richtigen
Würdigung gehört Kenntnis der Machtmittel der bewußten und
bewußten Verführung, und vor allem gründliches Bekanntſein
mit dem Verſuch, die Jenſeitsreligion durch Diesſeitsideale 3 erſetzen
Gefühlsmäßig patriarchaliſche Warnungen vor den böſen Verführern
können wirkſam ſein; wirkſamer jedoch iſt E wenn der Seelſorger
ihre Erſatzideale objektiv würdigt, das Beichtkind auf ihre ängel
owohl in ezug auf die Diesſeitskultur, als auch Im Hinblick auf ewige
Menſchheitsziele hinweiſt, und ihm darlegt, wie das menſchenhebende
und wirklich ſoziale allen antichriſtlichen emen doch den Grund—
gedanken des Chriſtentums entnommen iſt Daß Chriſtentum und
ſozialer Fortſchritt vereinbar ſind, 10 daß dieſer naturnotwendig Qus
jenem entſpringt, muß en Beichtvater der Unteren Stände vor allem
nicht nur wiſſen ſondern auch Im Beichtſtuhl gelegentlich etonen
Oft kann eine erbitterte und irregeleitete Cele dadurch gewonnen
werden, daß man ihr innerhalb des Chriſtentums emn legitimes ſo
ziales Kampffeld zuweiſt. Oft wird dem Abwenden einer Seele vom
Glauben und vom chriſtlichen Sittengeſetz dadurch vorgebeugt, daß

den Zweifelnden, agenden die perſönliche Pflicht zur Mitwirkung
Werke der chriſtlichen Sozialreform recht eindringlich klar macht

Ein Seelſorger, der die ideale 2 und das gute Wollen chriſten
tumfeindlicher Mächte verkennt und den aktiv ſozialreformeriſchen
Charakter des Chriſtentums unterſchätzt wird modern denkenden nd
ringenden Arbeitern gegenüber mehr verderben als nützen. Dann
möge aber angeſichts der heutigen Uſtände auch nie vergeſſen werden,
daß das rein negativverhütende Wirken des Beichtvaters doch noch
übertroffen wird durch ſeine tugendweckenden poſitiven Anregungen.
Wie manche Unterlaſſungsſünde wird IimM am der Meinungen, der
im Arbeiterſtande heftigſten und ungenierteſten tobt, von

en Arbeitern begangen und wie manche herrliche Gelegenheit, die
Verdienſte des Bekenners 5 erwerben, wird dabei erſäumt. ott⸗
reden auf die Religion anzuhören, iſt unleugbar ündhaft ſobald der
Hörende verteidigungsfähig iſt ſt eS aber nicht ebenſo ſündhaft,
wenn chriſtliche Arbeiter ihre enoſſen widerſtandslos feſtſtellen laſſen
das Weſen des Chriſtentums ſei ſozial rückſtändig, die Armen benach  ·  2
teiligend, die Ungerechtigkeit konſervierend u. ſ. w Wo ſind aber die
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Grenzen der Verteidigungsfähigkeit? Wie weit dispenſiert von der
Verteidigungspflicht durch andere verſchuldete mangelhafte Schulung?
Wann iſt das Schweigen Gottesverrat und wann iſt eS bloß das
E  ämte Eingeſtändnis betrübender Unkenntnis? All leſe Fragen
ſind natürlich individuell und dann noch bloß mit der größten
Vorſicht 3 beantworten Schließlich bleibt * aber des Seelſorgers
Pflicht, mindeſtens das eéwiſſen ſeiner Beichtkinder un dieſer Richtung
3 chärfen und als Konſequenz der Bekenntnispflicht jedes Chriſten un
ihnen den rang nach religiöſer und ozialer Fortbildung IM Sinne
des Chriſtentums 3u erwecken. Daß heute Tauſende höhnenden Sozial⸗
demokraten gegenüber auch vom Ozialen Weſen des Chriſtentums
ſagen „ich kenne CS nicht“ weiß jeder, der den Geiſteskampf der Arbeit

Wie weitmM unſeren Induſtrieſtädten nUur von weitem beobachtet.
rfaſſen wohl die Durchſchnittskatholiken von eute das lerdur be

Unrecht und wie viele rieſter beugen ihm vor?
Aber Aben wir CS bei der Wechſelwirkung von Ozialen Zu

ſtänden und religiöſem Lehen des Einzelnen nuLl mit der Bekenntnis—
flicht zu tun, kommen hier nicht vielmehr auch rein praktiſche Re
ligionsübungen In rage, welche durch eigenartige ſoziale Verhältniſſe
nur allzu leicht bedroht und erſchwert werden? Wir denken C1
nicht all jene Gebiete, die Kirche ereits Iin weiſer Vorſorg

2

·
ichkeit den ſozialen Zuſtänden Rechnung trug, die Faſten
erſchwerung und araus erwachſene Diſpens vom Faſten und Abſtinenz
für körperlich hart arbeitende Leute, die Entbindung vom Beſuch des
ſonntäglichen Gottesdienſtes m beſonderen ällen, wenn gear  —  —
beitet werden muß, oder der Dienſtbote vom Herrſchaftshaus nicht
abkommen kann U. Weit wichtiger cheinen uns mehr das innere
Seelenleben betreffende Fragen So wird ſicher mit Recht von
den Beichtvätern viel Wert auf die regelmäßige Verrichtung der täg
lichen Gebete gelegt und bei Vorkommen gewiſſer Sünden meiſt auf
Unterlaſſungen mn dieſer Richtung geſchloſſen Wie weit kann man
aber nach langer Arbeitszeit und großer Anſtrengung von einem
Arbeiter noch Andacht bei ſeinem Abendgebet, wie weit kann
von ihm un der Hetze des Morgens eine aufrichtig efaßte gute Meinung
verlangen? Komplizierter noch iſt folgendes: Leidet ein Arbeiter unter
Berufspflichten, die ihm die andächtige Verrichtung ſeiner täglichen
Gebete und den Beſuch des Gottesdienſtes oder teilweiſe unmöglich
machen, wie weit iſt EL dann zur Reform dieſer Arbeitsbedingungen
reſpektive zum Uebergang einem anderen eru verpflichtet? 255

ſt

einem ſolchen Tbetter theoretiſch klar, daß durch ein Vor⸗
gehen ſeiner Organiſation eine Arbeitszeitverkürzung, die vielleicht 3u
ſeinem Seelenheil notwendig wäre, erreichen kann, und fehlt ihm doch
der Mut dieſem Gewerkverein anzugehören und den Gedanken der
Arbeitszeitverkürzung ſeines nd ſeiner Mitarbeiter Heilswillen zu
propagieren, oder cheut 6 gar das finanzielle Er für die Orga
niſation trotz der Einſicht von ihrer Bedeutung für das geiſtige und
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ſittliche Leben, wie weit iſt ein derartiger Mann chuldig zu prechen
und auf Aenderung ſeines Verhaltens verpflichten? All das dürfen
dem Seelſorger keine fremden Fragen ſein

Die Selbſterhaltungspflicht der eele im ſo

ialwirt
Betrachtung.

Faſt unzertrennlich mit den en ott ſind natur
gemäß diejenigen die eigene Seele verbunden. Soweit dieſelben
rein geiſtiger Qtur ſind, haben wir ihre Erſchwerung und eventuelle
Erweiterung durch neugeſtaltete Spezialverhältniſſe ereits angedeutet.
Hierher gehört nun aber die Pflicht der geiſtlichen Pflege der
eele, des Gebets und Gottesdienſtes, als auch diejenige der Vermeidung
jeder Gottentfremdung durch ſorgloſes Verweilen In gefahrvoller Ge
legenheit zur Uunde

Wie tief muß das Durchſchnittsniveau einer Belegſchaft
ſein, damit eS Pflicht eines chriſtlichen Arbeiters werde, andere Er
werbsgelegenheit ſuchen? Vor allem bei den weit leichter der Ver
eitung zugänglichen Arbeiterinnen nd n ezug auf entſittlichende Zu
ſtände omm dieſe rage ſehr n Betracht. Natürlich läßt ſie ſich
unmöglich ſchematiſch objektiv beantworten Widerſtandsfähige, ſeelen⸗
ſtarke Perſonen können ohne Gefahr 10 mit großem Verdienſt als
ſanierende emente mn verderblicher Geſellſchaft bleiben, unſelbſtändige,
körperlich reizbare tun aber wahrſcheinli beſſer ſich beizeiten den
Einflüſſen 5 entziehen, denen ſie nicht gewachſen ſind Das iſt jedoch
nuLl die eine Elte der Komplikation. Wie ſtehts 3. B., wenn andere
Arbeitsgelegenheit wer oder doch nur ungünſtigeren Bedingungen
3u erhalten iſt? Wie iſt's gar, wenn die erwerbstätige Perſon
der Familienpietät erfüllen muß? S In einem ſolchen Falle eimn
Arbeiter Frau und Kinder mn vorausſichtliche Not bringen, darf ern
junges Mädchen thren alten, vielleicht ranken Eltern das gewohnte
und notwendige Einkommen ſchmälern oder gar ganz entziehen? Wie
hier Im Einzelfall ratgebend und verpflichtend vorzugehen iſt, muß
auf Grund der ſubjektiven Veranlagungen und objektiv ſozialen Tat.
en orgſam und ſachkundig geprüft werden Daß die ſeeliſchen
Güter 3u werten ſind als die materiellen und der Gewinn der
ganzen Welt die Schädigung der (Cele nicht aufwiegt bleibt beſtehen:
aber welche ſittlichen und religiöſen efahren können der materiellen
Schädigung folgen, die man vielleicht Aus religiöſen Gründen als das
kleinere Uebel gewählt hat? Verläßt eine Arbeiterin auf Anraten
ihres Beichtvaters eine Arbeitsſtätte, ſie inge hört und
die ſie n ſinnliche rregung bringen, nach einigen Wochen ver

zweifelter Arbeitsloſigkeit der Verführung und leBli der Proſtitution
anheimzufallen, ſo iſt ſicherli nichts gewonnen. Das ð  J  deal wäre in
dieſem Fall geweſen, daß das ädchen ittlich unantaſtbar und von

ihrer Umgebung unberührt ihrem Arbei geblieben wäre;
vielleicht wäre  * ES ihr gelungen, Im Laufe der Zeit ihre Mitarbeiter

nzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1908


